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Die Leistungen der Pflegeversicherung, die 1995 ein-
geführt wurden, wurden seit diesem Zeitpunkt mehr-
fach den aktuellen Entwicklungen angepasst. Letzt-
mals wurde das Recht der Pflegeversicherung durch
das Erste Pflegestärkungsgesetz – PSG I vom 
17. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2222) überarbeitet.

Das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Ver-
sorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zwei-
tes Pflegestärkungsgesetz – PSG II) vom 21. Dezem-
ber 2015 (BGBl. I S. 2424) tritt in den aus
beihilferechtlicher Sicht wesentlichen Teilen zum 
1. Januar 2017 in Kraft. Hiervon abweichend wurden
allerdings bereits um 1. Januar 2016

• die Bezugszeiträume von Verhinderungspflege (§ 39
SGB XI) und Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) sowie

• die Zeiträume für die Fortgewährung von der Hälfte
des Pflegegeldes für Zeiten der Inanspruchnahme
von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

auf sechs bzw. acht Wochen verlängert.

Um auch für Beihilfeberechtigte den durch den Bun-
desgesetzgeber beschlossenen neuen Leistungsrah-
men des SGB XI zu gewährleisten, hat das Bundesmi-
nisterium des Innern in Form des RdS vom 5. Januar
2016 (GMBl S. 3), eine entsprechende beihilferecht-
liche Vorgriffsregelung bekanntgegeben.

Es ist davon auszugehen, dass in den Ländern auf-
grund vergleichbarer eigenständiger Vorgriffsregelun-
gen entsprechend verfahren wird.
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I. Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur
Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)
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1. Zahlung von Rentenbeiträgen für Pflegeper-
sonen durch die Beihilfefestsetzungsstellen

Mit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr
1995 sind nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen
pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI). Die dementsprechend
zu zahlenden Rentenversicherungsbeiträge tragen die
Pflegekassen, die privaten Versicherungsunternehmen
und anteilig auch die Beihilfefestsetzungsstellen. Die
Höhe der abzuführenden Beiträge ist auf der Basis der
sog. Bezugsgröße abhängig von der Pflegestufe der
gepflegten Person sowie dem zeitlichen Aufwand der
Pflege (§ 166 Abs. 2 und 3 SGB VI).

Das Bundesministerim des Innern hat mit RdS vom 
21. Dezember 2015 aufgrund der ab 1. Januar 2016
veränderten Bezugsgröße die ab diesem Zeitpunkt für
die Abführung von Rentenbeiträgen maßgebenden Be-
träge bekanntgegeben (GMBl. 2016 S. 2).

Es ist davon auszugehen, dass auch die Länder in ver-
gleichbaren Bekanntmachungen diese für die Bei-
tragsabführung maßgebenden Beträge veröffentlichen
werden.

2. Beihilfefähige Beträge im Rahmen von 
Organtransplantationen

Die Finanzierung für Leistungen im Zusammenhang
mit Organspenden und -transplantationen erfolgt auf
der Basis des Transplantationsgesetzes (TPG) nach
besonderen Grundlagen:

• Die Vergütung der Organtransplantation, die bei der
erkrankten Person durchgeführt wird, erfolgt in Form
einer Fallpauschale (DRG).

• Die Kosten der Entnahme sowie die Aufwendungen
des Transports des zu implantierenden Organs zum
Krankenhaus des Organempfängers werden über
eine neutrale Institution – die Deutsche Stiftung Or-
gantransplantation (DSO) – mit Hilfe von Pauschalen
gegenüber der Organempfänger bzw. dessen Kran-
kenkasse bzw. Krankenversicherung abgerechnet.

Mit RdS vom 26. Januar 2016 hat das Bundesministe-
rium des Innern die im Jahr 2016 im Rahmen von Or-
gantransplantationen anfallenden Pauschalen, die bei-
hilfefähig sind, bekanntgegeben: 

• 18.844 Euro je transplantiertem Organ, für das kein
eigenständiger Flugtransport durchgeführt wurde.

• 26.790 Euro bei extrarenalen Organen (z. Z. Herz,
Leber, Lunge, Pankreas und Darm) je transplantier-
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tem Organ, für das ein eigenständiger Flugtransport
durchgeführt wurde.

• 43.881 Euro zusätzlich zu den vorstehend genannten
Pauschalen je transplantiertem Herz, für das ein
OCSTM-Einsatz durchgeführt wurde. Hierbei handelt
es sich um ein besonders aufwändiges Transport-
system. 

Das RdS wird demnächst im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt veröffentlicht.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Länder in ver-
gleichbaren Bekanntmachungen diese Beträge eben-
falls als beihilfefähig einstufen werden.

3. Beteiligung der Beihilfe an den personen-
bezogenen Kosten ambulanter Hospizdienste

Auf der Grundlage des§ 40 Abs. 3 BBhV sowie einer
getroffenen Vereinbarung beteiligen sich die Beihilfe-
stellen des Bundes an den personenbezogenen 
Kosten ambulanter Hospizdienste für erbrachte Ster-
bebegleitungen einschließlich palliativ-pflegerischer
Beratungen, die für beihilfeberechtigte und berück-
sichtigungsfähige Personen erbracht werden. Der je-
weilige ambulante Hospizdienst erhält hierfür unmittel-
bar von der jeweils zuständigen Festsetzungsstelle
eine Kostenpauschale.

Mit RdS vom 3. Februar 2016, D 6 – 30111/22#1, hat
das Bundesministerium des Innern bekanntgegeben,
dass ab 1. Januar 2016 die maßgebenden Pauschale
902,28 Euro beträgt. Eine Veröffentlichung im GMBl.
ist vorgesehen.

Wolfgang Weigel, Regierungsrat, 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, München

II. Neues auf Rehmnetz

Beamtenblog

Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf rehmnetz.de zu aktuellen Themen
rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

Lehrer: Finanzielle Entschädigung bei Überdeputat?

Lehrer: Keine Klassenleitung – keine Übernahme ins
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

Heinrich Heine und das deutsche Beamtenrecht

Mehr Blogbeiträge von und mit Dr. Maximilian 
Baßlsperger finden Sie hier.

Von und mit Dr. Maximilian Baßlsperger. Er ist
Experte auf dem Gebiet des öffentlichen
Dienstrechts und seit 15 Jahren als Kommen -
tator für das Bayerische Beamtenrecht tätig.
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